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Sachdarstellung mit Begründung: 
 
 
Die bestehende Auslastungssituation des städtischen Kanalnetzes ist aus Anlass der 
Planung eines Hotelprojektes durch die Ingenieurgesellschaft Steinburg (IGS) untersucht 
worden. Dabei ist deutlich geworden, dass die bestehende Auslastung die Grenzen des 
Systems im Ortsteil Südstrand erreicht. Aus diesem Grunde und im Hinblick auf die weitere 
Stadtentwicklung gemäß der im neuen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Bauflächen 
sowie durch die beabsichtigte Planung eines Hotelprojektes ist eine Ertüchtigung des 
Kanalsystems erforderlich. 
 
Das Planungsbüro hat zur Fortentwicklung des städtischen Kanalnetzes zwei 
Planungsvarianten der Öffentlichkeit sowie dem zuständigen Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss in der Sitzung am 06.04.2011 vorgestellt. Nach eingehender Beratung ist 
dem Planungsvorschlag des Büros, der die Verlegung einer neuen Leitungstrasse vom 
Südstrand in Richtung Klärwerk vorsieht, gegenüber alternativ einer Verstärkung des durch 
die Innenstadt führenden Leitungssystems der Vorzug gegeben worden. 
 
Das Planungsbüro soll mit der Weiterführung der Planungsarbeiten beauftragt werden mit 
dem Ziel bis April 2013 die notwendigen Maßnahmen abgeschlossen zu haben. 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Grundsatzbeschluss: 
Die Stadtvertretung beschließt die im Rahmen der Untersuchung der Ingenieurgesellschaft 
Steinburg (IGS) vorgestellte Planungsvariante zur Weiterentwicklung des städtischen 
Kanalnetzes über den Bau einer neuen Leitungstrasse weiter zu betreiben. 
 
Als Zeitpunkt, bis zu dem die Planung umgesetzt sein soll, wird der April 2013 festgelegt. 


